
 
 
 
 
 
Abschnitt 243  Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
 
 
(2) Aus Gründen der Arbeitsvereinfachung wird für die Einzelaufstellung das folgende Verfahren 
zugelassen: 
1. Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 100 EUR nicht übersteigt und bei denen das Entgelt 

und die Umsatzsteuer in einer Summe angegeben sind (§ 33 UStDV): 
a) Der Antragsteller kann die Rechnungen getrennt nach Kostenarten mit laufenden 

Nummern versehen und sie mit diesen Nummern, den Nummern der Rechnungen und 
mit den Bruttorechnungsbeträgen in gesonderten Aufstellungen zusammenfassen. 

b) 1 Die in den Aufstellungen zusammengefassten Bruttorechnungsbeträge sind 
aufzurechnen. 2 Aus dem jeweiligen Endbetrag ist die darin enthaltene Umsatzsteuer 
herauszurechnen und in den Antrag zu übernehmen. 3 Hierbei ist auf die gesonderte 
Aufstellung hinzuweisen. 

c) Bei verschiedenen Steuersätzen sind die gesonderten Aufstellungen getrennt für jeden 
Steuersatz zu erstellen. 

2. Bei Fahrausweisen, in denen das Entgelt und der Steuerbetrag in einer Summe angegeben 
sind (§ 34 UStDV), gilt Nr. 1 entsprechend. 

3. Bei Einfuhrumsatzsteuerbelegen: 
a) Der Antragsteller kann die Belege mit laufenden Nummern versehen und sie mit diesen 

Nummern, den Nummern der Belege und mit den in den Belegen angegebenen 
Steuerbeträgen in einer gesonderten Aufstellung zusammenfassen. 

b) 1 Die Steuerbeträge sind aufzurechnen und in den Antrag zu übernehmen. 2 Hierbei ist 
auf die gesonderte Aufstellung hinzuweisen. 

4. Die gesonderten Aufstellungen sind dem Vergütungsantrag beizufügen. 


